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I. Amtlicher Teil

Bildung

Sechste Verwaltungsvorschriften
zur Änderung der

VV-GOSTV

Vom 13. Februar 2018
Gz.: 33-51400

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S. 78) bestimmt die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport:

1 - Änderung der Verwaltungsvorschriften 
zur Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung

Die Verwaltungsvorschriften zur Gymnasiale-Oberstufe-Ver-
ordnung vom 12. April 2011 (ABl. MBJS Nr. 3), die zuletzt 
durch Verwaltungsvorschriften vom 19. November 2015 (ABl. 
MBJS Nr. 26) geändert worden sind, werden wie folgt geändert:

1.  In Nummer 4 Absatz 4 werden die Wörter „Kurse auf 
grundlegendem Anforderungsniveau (Grundkurse)“ durch 
das Wort „Grundkurse“ und die Wörter „Kurse auf erhöh-
tem Anforderungsniveau (Leistungskurse)“ durch das Wort 
„Leistungskurse“ ersetzt.

2. In Nummer 6 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 ange-
fügt:

„(3) Den Antrag zur Genehmigung der Einführung des 
Leistungskurses im Fach Sport gemäß § 8 Absatz 4 der 
Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung richtet die Schule an das 
regional zuständige staatliche Schulamt. Dem Antrag sind

a) das schulinterne Curriculum,

b) der Beschluss der Schulkonferenz,

c) der Nachweis personeller und räumlicher Kapazitäten 
für einen Leistungskurs zusätzlich zum Grundkurs- 
angebot im Fach Sport und

d) der Nachweis von Kooperationen mit anderen Schulen 
oder außerschulischen Partnern im Sportbereich

beizufügen. Das regional zuständige staatliche Schulamt 
entscheidet über den Antrag auf der Grundlage eines fach-
lichen Votums des mit der Generalie für das Fach Sport  
beauftragten staatlichen Schulamtes im Benehmen mit dem 
für Schule zuständigen Ministerium. Die Schule wird im 
Fall einer Genehmigung durch das staatliche Schulamt 

beraten und begleitet, das mit der Generalie für das Fach 
Sport beauftragt ist, um das fachliche Anspruchsniveau, die 
inhaltliche Ausgewogenheit von Sporttheorie und -praxis, 
die Vermittlung wissenschaftspropädeutischer Aspekte und 
eine sachgerechte Leistungsbewertung zu sichern.“

3. Nummer 10 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungsfeststel-
lung“ die Wörter „in der“ durch die Wörter „in einer“ 
ersetzt.

b) In Satz 1 werden nach dem Wort „Handlungskompe-
tenz“ die Wörter „auf erhöhtem Anforderungsniveau“ 
gestrichen.

c) In Satz 5 werden nach dem Wort „Fremdsprache“ die 
Wörter „auf erhöhtem Anforderungsniveau“ gestri-
chen.

4. In Nummer 11 wird die Angabe „§ 46 Absatz 5 Nummer 4“ 
durch die Angabe „§ 46 Absatz 6 Nummer 4“ ersetzt.

5. Nummer 14 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Arbeitszeiten in den schriftlichen Abiturprüfungen 
der Fächer mit Bildungsstandards für die allgemeine Hoch-
schulreife betragen

a) im Fach Deutsch als erstes oder zweites Prüfungsfach 
300 Minuten, als drittes Prüfungsfach 240 Minuten,

b) im Fach Mathematik als erstes oder zweites Prüfungs-
fach 300 Minuten, als drittes Prüfungsfach 255 Minu-
ten und

c) in den fortgeführten Fremdsprachen Englisch und Fran-
zösisch als erstes oder zweites Prüfungsfach 300 Minu-
ten, als drittes Prüfungsfach 270 Minuten.

In den übrigen Fächern beträgt die Arbeitszeit in den 
schriftlichen Abiturprüfungen jeweils

a) im ersten und zweiten Abiturprüfungsfach 270 Minuten 
und

b) im dritten Abiturprüfungsfach 210 Minuten.“

6. Nummer 14 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Arbeitszeit beinhaltet eine individuelle Lese- und 
Auswahlzeit für die Prüflinge und darf nicht durch eine 
Pause unterbrochen werden. Den Arbeiten sind sämtliche 
Entwürfe und Aufzeichnungen beizufügen. Es darf nur  
Papier verwendet werden, das den Stempel der Schule 
trägt.“

7. In Nummer 14 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „ein-
sprachige“ die Wörter „und zweisprachige“ eingefügt.
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8. Nummer 22 wird wie folgt gefasst:

„Für Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 
2018/2019 in der Qualifikationsphase eines Gymnasiums, 
einer Gesamtschule oder eines beruflichen Gymnasiums 
befinden, gelten die Verwaltungsvorschriften zur Gymna-
siale-Oberstufe-Verordnung vom 12. April 2011 (ABl. 
MBJS S. 80), die zuletzt durch Verwaltungsvorschriften 
vom 19. November 2015 (ABl. MBJS S. 344) geändert 
worden sind, in der jeweils geltenden Fassung mit der  
Maßgabe, dass die Arbeitszeit in den schriftlichen Abitur-
prüfungen in den Fächern Deutsch und Mathematik jeweils 
300 Minuten beträgt.“

9. Die Anlagen werden wie folgt geändert:

a) Das Formblatt 1 „Anmeldung zum Besuch der gymna-
sialen Oberstufe“ wird durch die diesen Verwaltungs-
vorschriften beigefügte Anlage gleicher Nummer ersetzt.

b) Das Formblatt 3 „Wahl der Abiturprüfungsfächer“ wird 
durch die diesen Verwaltungsvorschriften beigefügte 
Anlage gleicher Nummer ersetzt.

c) Das Formblatt 5 „Mitteilung der gewählten Abiturprü-
fungsfächer“ wird durch die diesen Verwaltungsvor-
schriften beigefügte Anlage gleicher Nummer ersetzt.

d) Das Formblatt 6 „Mitteilung der gewählten schriftlichen 
Abiturprüfungsfächer“ wird durch die diesen Verwal-
tungsvorschriften beigefügte Anlage gleicher Nummer 
ersetzt.

 
e) Das Formblatt 7 „Mitteilung über die Abschlussbewer-

tungen der Kurse im vierten Schulhalbjahr der Qualifi-
kationsphase“ wird durch die diesen Verwaltungsvor-
schriften beigefügte Anlage gleicher Nummer ersetzt.

f) Das Formblatt 11 „Aufgabenvorschläge für die schrift-
liche Abiturprüfung im dezentralen Abitur“ wird durch 
die diesen Verwaltungsvorschriften beigefügte Anlage 
gleicher Nummer ersetzt.

g) Das Formblatt 12 „Aufgabenvorschlag für die schrift-
liche Abiturprüfung im dezentralen Abitur (Vorblatt) 
Fach…….“ wird durch die diesen Verwaltungsvor-
schriften beigefügte Anlage gleicher Nummer ersetzt.

h) Das Formblatt 18 „Protokoll der schriftlichen Abitur-
prüfung“ wird durch die diesen Verwaltungsvorschrif-
ten beigefügte Anlage gleicher Nummer ersetzt.

i) Das Formblatt 20 „Festlegung der Gesamtqualifikati-
on (ohne Ergebnisse der Abiturprüfung)“ wird durch 
die diesen Verwaltungsvorschriften beigefügte Anlage 
gleicher Nummer ersetzt.

2 - Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2018 in 
Kraft.

Potsdam, den  13. Februar 2018

Die Ministerin
für Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst
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Fünfte Verwaltungsvorschriften
zur Änderung derVV-Leistungsbewertung

Vom 14. Februar 2018
Gz.:33-53100

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78) 
bestimmt die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport:

1 - Änderung der VV-Leistungsbewertung

Die VV-Leistungsbewertung vom 21. Juli 2011 (ABl. MBJS S. 215), die zuletzt durch Verwaltungsvorschriften vom 26. Februar 2016 
(ABl. MBJS S. 84) geändert worden sind, werden wie folgt geändert:

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Diese Verwaltungsvorschriften gelten für die Leistungsbewertung in den Bildungsgängen der Primarstufe, der Sekundarstufe 
I, der gymnasialen Oberstufe und dem Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der  Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt ‚Lernen‘. Sie gelten auch für die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule, der Fachschule 
und der Fachoberschule (berufliche Bildungsgänge).“

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben oder im Rechnen sind die Rege-
lungen der Lese-Rechtschreib-Rechen-Verordnung (LRSRV) zur Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung zu beachten.“

2. Nummer 6 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„Die Bewertung mit Noten und Punkten in der gymnasialen Oberstufe erfolgt nach folgendem Schlüssel:

Noten 1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 6
Punkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Erreichte Leistung ab % 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 33 27 20 0“

3. Die Anlage wird wie folgt gefasst:

„Anlage

Anzahl und Dauer der schriftlichen Arbeiten
Bildungsgang der Primarstufe und Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Lernen“ in den Jahrgangsstufen 1 bis 6

Fach/Lernbereich Jahrgangsstufe Anzahl im Schuljahr Dauer in Minuten
Deutsch1 2 2 30

3 3 30
4 4 45
5 4 45
6 4 60
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Fach/Lernbereich Jahrgangsstufe Anzahl im Schuljahr Dauer in Minuten
Mathematik 2 2 30

3 3 30
4 3 45
5 4 45
6 4 45

Erste Fremdsprache 4 3 30
5 4 45
6 4 45

Naturwissenschaften 5 2 bis 32 30
6 2 bis 32 45

Gesellschaftswissenschaften 5 2 bis 32 30
6 2 bis 32 45

1 In der Jahrgangsstufe 3 werden eine schriftliche Arbeit und in den Jahrgangsstufen 4 bis 6 jeweils zwei schriftliche Arbeiten durchgeführt, in denen der Schwer-
punkt der Bewertung auf der Rechtschreibleistung liegt.

2 Die Entscheidung über die Anzahl trifft die Fachkonferenz.

Bildungsgänge der Sekundarstufe I und Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt „Lernen“ in den Jahrgangsstufen 7 bis 10

Fach Jahrgangsstufe Mindestanzahl im Schuljahr Dauer in Minuten
Deutsch 7 4 45 bis 90

8 4 45 bis 90
9 4 45 bis 90
10 3 45 bis 135

Mathematik 7 4 45
8 4 45 bis 90
9 4 45 bis 90
10 3 45 bis 135

Fach Jahrgangsstufe Anzahl im Schuljahr Dauer in Minuten
Fremdsprachen 7 4 45

8 4 45
9 3 45 bis 90
10 3 45 bis 90

Wahlpflichtunterricht 
ab Jahrgangsstufe 7
(soweit nicht Fremdsprache)

7 Im Rahmen der Entscheidung 
der Mitwirkungsgremien der
Schule

45 bis 90
8 45 bis 90
9 45 bis 90
10 45 bis 90

Sonstige Fächer1 10 45 bis 90
 

1 Gilt nur für den sechsjährigen Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife an Gymnasien für die Fächer, die mindestens mit zwei Wochenstunden 
unterrichtet werden.
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Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe

Einführungsphase an Gesamtschulen und Oberstufenzentren (berufliche Gymnasien):

Anzahl der Klausuren pro Kurs Dauer in Minuten Anzahl insgesamt
1. Schulhalbjahr 1 in jedem Fach1 90 Entsprechend der belegten Fächer
2. Schulhalbjahr 
Grundkurse

1 in: Deutsch, Mathematik, Fremd-
sprache, einem  naturwissenschaft-
lichen Fach2 und einem gesell-
schaftswissenschaftlichen Fach2

Wurde eines dieser  Fächer als 
Leistungskurs gewählt, ist ein 
anderes Fach als Klausurfach zu 
wählen1, 2.

90 5

2. Schulhalbjahr 
Leistungskurse

1 pro Kurs 90 2

Qualifikationsphase an Gymnasien, Gesamtschulen und Oberstufenzentren (berufliche Gymnasien): 

Kursniveau 1. Schulhalbjahr 2. Schulhalbjahr Anzahl 
insges. 
pro Schul-
halbjahr

Anzahl der Klausuren 
pro Kurs

Dauer in 
Minuten

Anzahl der Klausuren 
pro Kurs

Dauer 
in Minu-
ten

Grundkurse 1 in: Deutsch, Mathematik, 
Fremdsprache, einem natur-
wissenschaftlichen Fach2 und 
einem gesellschaftswissen-
schaftlichen Fach2 
Wurde eines dieser Fächer als 
Leistungskurs gewählt, ist ein 
anderes Fach als Klausurfach 
zu wählen1, 2.

90 1 in: Deutsch, Mathematik, 
Fremdsprache, einem natur-
wissenschaftlichen Fach2 und 
einem  gesellschaftswissen-
schaftlichen Fach2

Wurde eines dieser Fächer als 
Leistungskurs gewählt, ist ein 
anderes Fach als Klausurfach 
zu wählen1, 2.

90 5

Leistungs-
kurse

1 pro Kurs Mindestens 1353 1 pro Kurs Mindes-
tens 1353

2

Kursniveau 3. Schulhalbjahr 4. Schulhalbjahr Anzahl 
insges. 
pro Schul-
halbjahr

Anzahl der Klausuren 
pro Kurs

Dauer in 
Minuten

Anzahl der Klausuren 
pro Kurs

Dauer 
in Minu-
ten

Grundkurse 1 im 3. Abiturprüfungsfach 240 in Deutsch 
255 in Mathematik,
270 in Englisch und 
Französisch,
210 in sonstigen 
Fächern

1 im 3. Abiturprüfungsfach 90 2

1 im mündlichen Abitur-
prüfungsfach

135 1 im mündlichen Abitur-
prüfungsfach

90

Leistungs-
kurse

1 pro Kurs (1. und 2. Abitur-
prüfungsfach)

300 in Deutsch,
300 in Mathematik,
300 in Englisch und 
Französisch, 270 
in den sonstigen 
Fächern

1 pro Kurs
(1. und 2. Abiturprüfungsfach)

Mindes-
tens 1353

2

 

1 Ausgenommen Intensivierungskurs
2 Die Entscheidung trifft die Schülerin oder der Schüler. 
3 Die Entscheidung über die Dauer im jeweiligen Fach trifft die Fachkonferenz.“
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2 – Übergangsregelung

(1) Soweit im Schuljahr 2018/2019 die Fächer „Naturwissenschaften“ und „Gesellschaftswissenschaften“ nicht in der Jahrgangs- 
stufe 6 unterrichtet werden, gelten die Verwaltungsvorschriften zur Leistungsbewertung in den Schulen des Landes Brandenburg  
(VV-Leistungsbewertung) vom 21. Juli 2011 (ABl. MBJS S. 215), die zuletzt durch Verwaltungsvorschriften vom 26. Februar 2016 
(ABl. MBJS S. 84) geändert worden sind.

(2) Für Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 2018/2019 in der Qualifikationsphase eines Gymnasiums, einer Gesamtschule 
oder eines beruflichen Gymnasiums befinden, gelten die Verwaltungsvorschriften zur Leistungsbewertung in den Schulen des Landes 
Brandenburg (VV-Leistungsbewertung) vom 21. Juli 2011 (ABl. MBJS S. 215), die zuletzt durch Verwaltungsvorschriften vom 26. Fe-
bruar 2016 (ABl. MBJS S. 84) geändert worden sind, mit der Maßgabe, dass die Klausurdauer in den Fächern Deutsch und Mathematik 
im dritten Schulhalbjahr jeweils 300 Minuten beträgt. 

3 – Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2018 in Kraft.

Potsdam, den 14. Februar 2018

Die Ministerin
für Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst
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II. Nichtamtlicher Teil

Information über neue Verordnungen

Folgende Verordnungen wurden im Gesetz- und Verordnungs-
blatt II (Rechtsstand GVBl. II Nr. 12/2018) verkündet. 

Sie können unter 
http://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_erweiterte_suche 
elektronisch eingesehen werden.

1. Bezeichnung: Verordnung zur Änderung der 
  Schulämterverordnung

 Kurzbezeichnung: keine

 Abkürzung: keine

 Datum: 23. Januar 2018

 Fundstelle: GVBl. II Nr. 6

 LINK-Gliederung: 51.27 (online)

 Inkrafttreten: 1. Januar 2018 

 Außerkrafttreten: N.N.

 Änderungen: keine

2. Bezeichnung: Fünfte Verordnung zur Änderung 
  der Gymnasiale-Oberstufe-Verord-
  nung

 Kurzbezeichnung: keine

 Abkürzung: keine

 Datum: 30. Januar 2018

 Fundstelle: GVBl. II Nr. 9

 LINK-Gliederung: 22.30 (print)

 Inkrafttreten: 1. August 2018 

 Außerkrafttreten: N.N.

 Änderungen: keine

3. Bezeichnung: Verordnung über die beamten-
  rechtlichen Zuständigkeiten im 
  Geschäftsbereich des Ministeriums 
  für Bildung, Jugend und Sport

 Kurzbezeichnung: Beamtenzuständigkeitsverordnung 
  MBJS

 Abkürzung: BZVMBJS

 Datum: 5. Februar 2018

 Fundstelle: GVBl. II Nr. 12

 LINK-Gliederung: 81.12 (online)

 Inkrafttreten: 1. Januar 2018 

 Außerkrafttreten: N.N.

 Änderungen: keine

Nationales Science on Stage Festival 2018

Jetzt bewerben: Ihre Unterrichtsideen gesucht!

Liebe Lehrkräfte, liebe Referendarinnen und Referendare, liebe 
Studierende,

wir suchen Ihre Ideen für den naturwissenschaftlich-techni-
schen Unterricht! 

Ob Grundschule oder Sekundarstufe, angehende Lehrkraft oder 
‚alter Hase‘: Wir laden Sie herzlich ein, sich für das Nationa-
le Science on Stage Festival vom 16.-18. November 2018 in 
Berlin zu bewerben.

Auf dem größten deutschen MINT-Bildungsfestival treffen Sie 
rund 100 Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Land, tau-
schen sich mit ihnen auf unserem Bildungsmarkt über Materi-
alien und Konzepte aus und nehmen neuen Schwung für Ihren 
Schulalltag mit!

Neben dem Bildungsmarkt, auf dem Sie Ihr Projekt an einem 
Stand vorstellen, erwarten Sie spannende Kurzpräsentationen 
und praxisorientierte Workshops.

Bewerben können Sie sich mit Ihrem Unterrichtsprojekt (max. 
3 Seiten) bis zum 15. Mai 2018.

Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular finden 
Sie unter www.science-on-stage.de/festival2018.

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) 
ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Vor-
aussetzungen beabsichtigt, zum nächstmöglichen Termin die 
Stelle als stellvertretende Schulleiterin oder stellvertreten-
den Schulleiter an nachfolgenden Grundschulen neu zu beset-
zen:

a. Grundschule Gartz
 Kastanienallee 54
 16307 Gartz (Oder)

b. Grundschule „ Erich Weinert“
 Friedrich-Engels-Straße 37
 15890 Eisenhüttenstadt
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Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwesen-
heit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverantwortliche 
Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; 
Unterstützung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der 
Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim 
Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer geordne-
ten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umset-
zung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grund-
lage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Einrich-
tungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe; 
mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe. 

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit, 
zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit so-
wie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 
Schulauf sicht und den Mitwirkungsgremien; Durchsetzungs- 
und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwartet 
wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur 
Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land 
Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und  
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der 
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Ent-
wicklung der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer 

Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er-
wünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellvertre-
tender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung in der 
Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt 
nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eig-nung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
Herrn Dr. Olaf Steinke
Gerhard-Neumann-Straße 3
15236 Frankfurt (Oder).
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